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I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

210	� Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal- 
tungszustellungsgesetzes des Landes Nordrhein- 
Westfalen (Landeszustellungsgesetz –LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) 

Für 

Herrn 
Walter A. Schmidt 

Letzte hier bekannte Anschrift: 

Hohe Str. 85 
50129 Bergheim 

kann ein Schriftstück des Dezernates 27 der Bezirksregie-
rung Münster vom 08.08.2025 - Aktenzeichen: 27.2.6 – 
44S0-489539-1 SB - nicht bekanntgegeben werden, da der 
derzeitige Aufenthaltsort unbekannt ist. 

Er wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück an folgender 
Adresse unverzüglich abzuholen: 

B:	� Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen  
der Bezirksregierung � 385

210	� Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszu- 
stellungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen  
(Landeszustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006  
(GV. NRW. S. 94)  � 385

C:	� Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen� 385

211	� Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszu- 
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen  
(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW)� 385

	� Bezirksregierung Münster - Dezernat 27 -  
Albrecht-Thaer-Straße 9  
Raum N 3079   
48147 Münster

Hinweis:
Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schriftstück 
als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs dieser Be-
nachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schrift-
stücks durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Münster, 19.09.2025� Bezirksregierung Münster  
� - Dezernat 27 - 
�  Im Auftrag  
� gez. von Wahl

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 385

Hinweis: 
Dieser Ausgabe liegt kein Öffentlicher Anzeiger bei.
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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung
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der Bezirksregierung 69
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C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen 70

44 1. Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe für 
das Haushaltsjahr 2018 70

211	 �Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungs- 
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW)  

Frau Schreiber, Angeli Marie 
geboren 03.04.2006 in Neustadt an der Weinstraße 
letzte hier bekannte Meldeanschrift:  
Hafenstraße 43, 48153 Münster 

kann ein Schriftstück des Landrats Warendorf als Kreispo-
lizeibehörde Warendorf vom 18.09.2025 mit dem Aktenzei-
chen 250702-1008-0B1375 nicht zugestellt werden, weil der 
derzeitige Aufenthalt unbekannt ist. Das Schriftstück enthält 
eine Vorladung zur erkennungsdienstlichen Behandlung 
aus präventiv polizeilichen Gründen unter Festsetzung von 
Zwangsgeld gem. § 81b (1) 2. Alt. StPO, § 53 (1) PolG NRW. 

Das Versäumen der Abholung kann Rechtsnachteile haben. 
Frau Schreiber wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück 
unverzüglich abzuholen bei  

Kreispolizeibehörde Warendorf 
- Infocenter -

C:	 Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen
Waldenburger Str. 2-4
48231 Warendorf

Das Infocenter befindet sich im Raum 2. Die Abholung 
muss zu den Bürozeiten erfolgen:  Montag - Donnerstag von 
08:00 h-12:00 h und 12:30 h-16:00 h, Freitag von 08:00 h - 
12:00 h Tel.-Nr.: 02581-6000  

Hinweis: 
Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung be-
ziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichti-
gung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass mit dieser Zustellung des Schriftstücks durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang gesetzt wer-
den, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.  

Warendorf, den 18.09.2025 � Im Auftrag

� Boge, RBe
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 385
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